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Budget 2022 mit Integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2023–2026 

Beilage 4: Überprüfung Legislaturplanung 2019–2022 auf Verzichts- und Sparmöglichkeiten 
 
Anlässlich der Beratung des Budgets 2021 erteilte der Landrat dem Regierungsrat den Auf-
trag, die Legislaturplanung 2019–2022 im Hinblick auf das Budget 2022 und den IAFP 2023–
2026 auf Verzichts- und Sparmöglichkeiten zu überprüfen (LRB 326/2020).  
 
Der Regierungsrat ist diesem Auftrag nachgekommen und hat ein Einsparpotenzial von 
425'000 Franken für das Jahr 2022 ausfindig gemacht (s. nachfolgende Tabellen). Ein grös-
seres Einsparpotenzial erachtet er als unrealistisch, da einerseits die meisten Projekte aus 
der Legislaturplanung 2019–2022 bereits vollständig umgesetzt wurden, mitten in der Umset-
zung sind oder auf einen entsprechenden Beschluss der Landsgemeinde warten. Anderer-
seits beurteilt er die meisten Massnahmen der vom Landrat genehmigten Legislaturplanung 
weiterhin als wichtig und sinnvoll, weshalb diese auch wie geplant umgesetzt werden sollen. 

1. Staatskanzlei 

Massnahmen 
Kosten 
total1 

Sparmög-
lichkeit 

Begründung 

M 1.1 Erarbeitung Be-
richt «Förderung der 
Partizipation der 
Stimmberechtigten auf 
Stufe Bund, Kanton 
und Gemeinden» 

61 (e) keine 

Das Projekt ist abgeschlossen, der Be-
richt erarbeitet. Allerdings steht nun die 
Umsetzung an. Aufgrund übergeordne-
ter Vorgaben (Memorialsanträge) ist 
diese nun an die Hand zu nehmen, wo-
bei mehrheitlich auf vorhandene Res-
sourcen zurückgegriffen werden kann. 
Externe Ressourcen werden aber nach 
wie vor bei Bedarf beizuziehen sein.  

M 1.2 Einführung von 
E-Voting als dritten 
Stimmkanal2 

80 (e), 
150 (w) 

80 (e) 
150 (w) 

Vorläufiger Verzicht auf Weiterführung, 
Die Wiederaufnahme erfolgt erst, wenn 
der Bund 100 Prozent des Elektorats zu 
E-Voting zulässt. Dies ist auch in der 
nächsten Legislatur nicht zu erwarten.  

M 2.1 Erarbeitung ei-
ner Digitalisierungs-
strategie für die kanto-
nale Verwaltung 

ca. 60 (e) keine 

Das Projekt wurde im November 2019 
abgeschlossen. Auch ist deren Umset-
zung bereits aufgegleist.  
 
Die LG-Vorlage «Förderung der Digitali-
sierung» befindet sich in der Vernehm-
lassung. Die Umsetzung des Front 
Office Konzepts, die Schaffung einer ge-
meinsamen Informatik von Kanton und 
Gemeinden und die Gewährung eines 
Rahmenkredits von 2 Mio. Franken wird 
eines der Schlüsselprojekte dieser und 
der nächsten Legislatur bilden. Die Kos-
ten sind in der Vernehmlassungsvorlage 
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Massnahmen 
Kosten 
total1 

Sparmög-
lichkeit 

Begründung 

aufgeführt. Ein Verzicht auf dieses Pro-
jekt würde die künftige Entwicklung des 
Kantons zurückwerfen und den Rück-
stand in der Digitalisierung noch mehr 
anwachsen lassen. Der Kanton kann 
und darf sich diesem Megatrend nicht 
verschliessen.  

M 2.2 Schaffung einer 
Fachstelle E-Govern-
ment  

130 (w) keine 

Wir verweisen hier auf die Ausführungen 
in der Vernehmlassungsvorlage zur För-
derung der Digitalisierung (Ziff. 7.2): 
Die Fachstelle wird künftig eine zentrale 
Rolle in der Weiterentwicklung und Digi-
talisierung des Kantons spielen. Die 
Fachstelle hat eine wichtige Koordina-
tions- und Weiterentwicklungsfunktion in 
einem der zentralen Zukunftsthemen – 
der Digitalisierung – zu übernehmen. 
 
Die Fachstelle hat auch eine wichtige 
Scharnierfunktion in der Zusammenar-
beit von Kanton und Gemeinden bei der 
Erarbeitung und Umsetzung der E-
Government-Strategie. Sie ist die zent-
rale Fach- und Anlaufstelle für das ge-
meinsame Strategiegremium von Kanton 
und Gemeinden, welche die Strategien 
zuhanden des Regierungsrates aufzube-
reiten hat. 
 
Diese Fachstelle fehlte bisher, das ent-
sprechende Wissen musste extern ein-
gekauft werden. Auch hier ist es wichtig, 
dieses Fachwissen inzusourcen. Prak-
tisch alle anderen Kantone verfügen 
heute bereits über ein solche Fachstelle. 
Aber auch in mittleren und grossen In-
dustrie- und Dienstleistungsfirmen wur-
den dafür Fachstellen in Form von Chief 
Digital Officers oder ähnlichem geschaf-
fen.  

2. Finanzen und Gesundheit 

Massnahmen 
Kosten 
total2 

Sparmög-
lichkeit1 

Begründung 

M 2.3 Prüfung der Zu-
sammenführung der In-
formatik des Kantons 
und der Gemeinden 

0 keine 
Massnahme ist in Zusammenhang mit 
der Vorlage «Förderung der Digitalisie-
rung» zu diskutieren. 
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Massnahmen 
Kosten 
total2 

Sparmög-
lichkeit1 

Begründung 

M 3.1 Überprüfung der 
Steuerstrategie 

50 (e) keine 

Überprüfung der Steuerstrategie in Be-
zug auf die natürlichen Personen be-
ginnt bereits 2021 und wird auch vom 
Landrat in Zusammenhang mit dem Pos-
tulat «Einzelfirmenbesteuerung» gefor-
dert. 

M 4.1 Konzept zur inte-
grierten Versorgung 

25 (w) 25 (e) 

Eine Umsetzung des Konzepts zur inte-
grierten Versorgung ist wegen Verzöge-
rungen aufgrund der Covid-19-Pande-
mie frühestens ab 2023 realistisch. 

M 4.2 Pilotprojekt zur 
einheitlichen Finanzie-
rung ambulanter und 
stationärer Leistungen 
(EFAS) 

0 keine Das Projekt wurde aufgegeben. 

M 4.3 Förderung der 
Hausarztmedizin (z. B. 
Ausbau Praxisassis-
tenz, Vernetzung usw.) 

400 (w) 100 (w) 

Die Nachfrage nach Beiträgen in Zusam-
menhang mit der Förderung der medizi-
nischen Grundversorgung war in den 
letzten Jahren tiefer als erwartet. Der 
Budgetbetrag wird daher von 200'000 
auf 100'000 Franken gekürzt. 

3. Bildung und Kultur 

Massnahmen 
Kosten 
total3 

Sparmöglichkeit1 Begründung 

M 5.1 Erweite-
rungsbau Berufs-
fachschule Zie-
gelbrücke  

30–36’000 
(e) 

keine 

Ein Verzicht ist nicht sinnvoll, weil damit 
die bisher aufgewendeten Kosten verlo-
ren wären und der Neubau für die Ent-
wicklung des BZGS aus aktueller Sicht 
unabdingbar ist. 

M 5.2 Aufbau 
Lehrbetriebsver-
bund für Informa-
tiker EFZ und 
Einführung Bil-
dungsgang 
HF Informatik 

140 (w) keine 

Gemäss RRB vom 20.10.2020 / § 495 
und Budgeteingabe 2022 sind 111’000 
Franken (2023: 148’000; 2024: 175’000; 
2025: 106’000; 2026: 69’000; 2027: 
37’000; 2028: 20’000) zur Umsetzung 
vorgesehen. Ein Verzicht ist jedoch nicht 
möglich, weil das Impulsprogramm be-
reits weitherum kommuniziert wurde und 
sich Betriebe und Studierende auf die 
kommunizierten Beiträge verlassen. 

M 6.1 Erarbei-
tung einer  
Strategie für um-
fassende (Karri-
ere-)Beratung 
sowie Aus- und 
Weiterbildung 
von Erwachse-
nen 

100 (e) keine 
Für M 6.1 ist für 2022ff nichts mehr im 
Budget/Finanzplan eingestellt, die Um-
setzung ist bereits abgeschlossen 
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Massnahmen 
Kosten 
total3 

Sparmöglichkeit1 Begründung 

M 6.2 Neukon-
zeption und  
-aufbau des heu-
tigen Berufsinfor-
mationszentrums 

800 (e)  

Gemäss Antrag an den Landrat (RRB 
22.06.2021 / § 394) ist über 4 Jahre ein 
Gesamtbetrag von 800'000 budgetiert. 
Ob hierauf zu verzichten ist, hängt vom 
Resultat der Debatte im Landrat ab. 

M 7.1 Erarbei-
tung einer Stra-
tegie zur wirksa-
men Sportpolitik 

35 (w) 10 (e) 

Gemäss Budgeteingabe 2022 sind 
35’000 Franken (wiederkehrend) zur 
Umsetzung von M 7.1 und somit zur 
Umsetzung des aktuell mit Sportpartnern 
erarbeiteten Sportkonzepts (Sportstrate-
gie) vorgesehen. Ein Verzicht ist im Um-
fang von 10’000 Franken im 2022 mög-
lich, weil die Umsetzung der entspre-
chenden Massnahmen dann erst aufge-
baut wird. 

M 7.2 Erneue-
rung der Textil-
druckausstellung 
und Umbau des 
Museums des 
Landes Glarus 

2'500 (e) keine 

Gemäss Budgeteingabe 2022 sind 
800’000 Franken (einmalig) vorgesehen. 
Dem Kantonsbeitrag in der Höhe von 
2,5 Mio. Franken (inkl. Anteil Lotterie-
fonds) hat die Landsgemeinde 2021 zu-
gestimmt. Die Gesamtsumme wird in der 
Investitionsrechnung auf drei Jahre ver-
teilt. Ein Verzicht ist nicht möglich, ohne 
den Entscheid der Landsgemeinde zu 
übersteuern. 

M 8.1 Die Volks-
schule wird mit 
Instrumenten 
versorgt, damit 
sie den Anforde-
rungen der digi-
talisierten Welt 
entsprechen 
kann. Kantonale 
Basisdienstleis-
tungen aufstellen 
und neu finanzie-
ren 

170 (w) keine 

Gemäss Budgeteingabe 2022 sind 
170’000 Franken (Entnahme aus Fonds, 
keine Belastung der Erfolgsrechnung) 
zur Umsetzung von M 8.1 vorgesehen. 
Dieser Betrag wurde unter dem Titel 
«Freigabe eines Kredites» im Juni vom 
Landrat gesprochen. Die entsprechen-
den Aufgaben sind dringend notwendig, 
um das Thema zu stabilisieren sowie 
schrittweise konsequent weiter voranzu-
treiben. Ein Verzicht ist somit nicht mög-
lich. 

M 8.2 Erarbei-
tung einer Stra-
tegie zur «Frü-
hen Kindheit», 
Angebot an vor-
schulischer Be-
treuung verbrei-
tern und mit Pro-
jekten unterstüt-
zen 

120 (w) 

2022: 60 (e) 
2023: 40 (e) 
2024: 20 (e) 

 

Gemäss Budgeteingabe 2022 sind 
120’000 Franken (wiederkehrend) zur 
Umsetzung von M 8.2 vorgesehen. Die-
ser Betrag könnte für einen allfälligen, 
teilweisen Verzicht zur Debatte stehen, 
da die entsprechenden Angebote aktuell 
im Aufbau sind. Es könnte folgendes ge-
plant werden: 2022 60’000, 2023 80’000, 
2024 100’000 und ab 2025 ungeschmä-
lert und wiederkehrend 120’000. 
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4. Bau und Umwelt 

Massnahmen 
Kosten 
total4 

Sparmög-
lichkeit1 

Begründung 

M 9.1 Bekanntma-
chung BonusPass und  
Firmenabo-Angebot in-
nerhalb des Kantons 

100 (w) keine Massnahme bereits vor 2022 umgesetzt. 

M 9.2 Verbesserung 
Veloverkehrsinfrastruk-
tur 

150 (w) keine 

Die Massnahme wurde von Landrat und 
Regierungsrat als indirekter Gegenvor-
schlag zum Memorialsantrag «Änderung 
des Radroutengesetzes» propagiert und 
ist daher beizubehalten bzw. weiter vo-
ranzutreiben. 

M 10.1 Realisierung 
Stichstrasse Näfels-
Mollis 

13’800 (e) keine Massnahme bereits vor 2022 umgesetzt. 

M 10.2 Einführung von  
flankierenden Mass-
nahmen Stichstrasse 
Näfels-Mollis 

500 (e) keine Massnahme bereits vor 2022 umgesetzt. 

M 10.3 Planung Quer-
spange Netstal 

6'700 (e) keine Massnahme bereits vor 2022 umgesetzt. 

M 10.4 Planung Aus-
bau Netstalerstrasse 650 (e) keine 

Beschluss der Landsgemeinde 2021 
(Verpflichtungskredit über 7,8 Mio. Fr. 
für den Ausbau der Netstalerstrasse). 

M 11.1 Evaluation der 
für den Kanton rele-
vanten Risiken und 
Chancen der Klimaver-
änderung 

250 (e) keine Massnahme bereits vor 2022 umgesetzt. 

M 11.2 Treffen vor-
sorglicher Massnah-
men, um der Klimaver-
änderung zu begegnen 

300 (e) keine 

Verschiedene Massnahmen in den Be-
reichen Trinkwasser, Naturgefahren, 
Waldbrandgefahr, Neobiota wurden be-
reits umgesetzt und sollen auch 2022 je 
nach Situation umgesetzt werden kön-
nen. 

M 12.1 Schaffung 
Fachstelle (60 %) In-
nenentwicklung (für 
Begleitungen Arealent-
wicklung, Beratung Ge-
meinden, Medienar-
beit) 

90 (w) keine Massnahme bereits vor 2022 umgesetzt. 
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5. Volkswirtschaft und Inneres 

Massnahmen 
Kosten 
total5 

Sparmög-
lichkeit 

Begründung 

M 14.1 Voraussetzun-
gen für ein effizientes 
und aktives Flächen-
management und eine 
aktive Bodenpolitik 
schaffen (Schaffung Fi-
nanzierungsinstrument, 
Vorgehenskonzept und 
rechtliche Grundlagen) 

3'000 (e)   
20 (w) 

keine 

Fonds für aktive Bodenpolitik soll inner-
halb eines Pakets «nachhaltige Wirt-
schaftsentwicklung» der Landsgemeinde 
2023 vorgelegt werden. 

M 14.2 Bestehende 
Areale zur Nutzung 
durch Firmen oder Pri-
vate in Wert setzen 
(Revitalisierung Bra-
chen und ESP entwi-
ckeln) 

100 (w) keine 

Zahlreiche Arealentwicklungen sind in 
der Umsetzungsphase. Projektaufträge 
laufen (Bsp. Entwicklungsleitbild ESP 
Bahnhof Näfels) 

M 15.1 Arbeitsplatz- 
und wertschöpfungsori-
entierte Schlüsselpro-
jekte realisieren  

25 (w) keine 

Zahlreiche Projekte sind in der Umset-
zungsphase (Mollis, Bilten, Rüti).  

M 15.2 Touristische 
Schlüsselprojekte mit 
Leuchtturmcharakter 
und grossem Wert-
schöpfungspotenzial 
gemäss Touris-
musstrategie ermögli-
chen  

350 (w) keine 

Finanzierung von «Futuro» wurde vom 
Landrat freigegeben 

M 16.1 Mehrjahrespro-
gramm schaffen, wel-
ches die Transforma-
tion zur digitalen Arbeit 
in allen drei Sektoren 
ermöglicht bzw. er-
leichtert 

75 (e)   
100 (w) 

keine 

MJP 20–25: Die acht Einzelmassnah-
men befinden sich in der Umsetzungs-
phase. Auszug: 

- MINT Förderung, Vision, Konzept PPP 
Projekt 

- UHB Breitbandabdeckung dokumentie-

ren, Förderpaket erarbeiten  

- Projekt Arbeit 4.0, digitale Grundkom-
petenzen, Reaktivierung von Fachkräf-
ten, Qualifizierung von Erwachsenen 

M 16.2 Wissens- und 
Technologietransfer zu 
den Hochschulen si-
cherstellen (RIS-Ost, 
Innovationsförderung 
GL) 

60 (w) keine 

Die Finanzierung von RIS Ost wurde von 
allen Ostschweizer Kantonen im Rah-
men des Umsetzungsprogramms NRP 
2020–2023 beschlossen 

WM 10 Erneuerung der 
Infrastruktur (inkl.  
Erschliessung) auf den 
Alpen und Umsetzung 
des Entwicklungsplans 

5–6’000 (e) keine 

Die Gemeinden, insbesondere die Ge-
meinde Glarus Süd, haben die notwendi-
gen Sanierungsarbeiten auf den Alpen 
noch nicht abgeschlossen. Die Pla-
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Ressource Boden zur 
Stärkung der nachhal-
tig produzierenden Alp 
und Landwirtschaft 

nungszeit ist relativ lang und auch ab-
hängig von wenig beeinflussbaren Fak-
toren (z.B. Einsprachen). Eine Verzichts-
planung führt zu weiteren Verzögerun-
gen. Analoge Begründungen sind für die 
Entwicklungsplanung Ressource Boden 
in Glarus Nord wie ab 2022 auch in Gla-
rus Süd zu machen. 

6. Sicherheit und Justiz 

Massnahmen 
Kosten 

total 
Sparmög-
lichkeit 

Begründung 

M 17.1 
Anpassung der Kanto-
nalen Notrufzentrale 
(KNZ) auf einen zeitge-
mässen Stand  

5’300 (e) 
140 (w) 

keine  

Das Projekt endet 2022. Im heutigen 
Zeitpunkt ist nicht definitiv absehbar, ob 
das Projekt unter Budget abgeschlossen 
werden kann. Das Projekt ist in der Rea-
lisation. Ein Projektstopp würde auf der 
Baustelle eine unfertige, nicht brauch-
bare KNZ zurücklassen.   

M 17.2 
Steigerung Handlungs-
fähigkeit der Kantons-
polizei, insbesondere 
in den Bereichen Ter-
rorprävention, IT-Krimi-
nalität, Waf-fen und 
Sprengstoff, Wirt-
schaftsdelikte  
 

360 (e) 
 

1’100 
(ab 2024) 

keine 

Die für den Personalaufwuchs vorgese-
henen Mittel sind dringend notwendig, 
um für die Sicherheit wesentliche Aufga-
ben wahrnehmen zu können (zur Be-
gründung vgl. Polizeibericht 2018); bei 
einem Stopp bei diesen Ausgaben wür-
den z. B. weiterhin Wirtschaftskriminali-
tätsfälle über Jahre liegenbleiben, IT-Kri-
minalität nicht untersucht oder gesetzlich 
notwendige Terrorprävention nicht ge-
leistet werden können.  

M 18.1 Erarbeitung des 
Projekts Sanierung/  
Weiterentwicklung Ge-
fängnis Glarus für die 
Abdeckung der eige-
nen, allenfalls überkan-
tonaler Bedürfnisse 
des Strafvollzugs 

100 (e) keine 

Projekt ist derzeit in laufender Bearbei-
tung ist. Es besteht aktuell effektiv kein 
Spielraum bezüglich eine Verzichtspla-
nung beim betreffenden Legislaturziel.  
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